
Durchführungsverordnung 
Am 19. Dezember 1978 wurde in Baden-Württemberg die zum Weiterbildungsgesetz gehö-
rende Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der 
Weiterbildung und des Bibliothekswesens erlassen. 

Drei wichtige Paragraphen sollen nun kurz vorgestellt werden. 

1. Abschnitt 

Abgrenzung von Weiterbildungsmaßnahmen 

(§ 1 Abs. 2 des Gesetzes) 

§1 
(1) Veranstaltungen können gefördert werden, wenn sie den im Gesetz festgelegten Ziel-
setzungen der Weiterbildung gerecht werden. 

Fachgebiete förderungsfähiger Bildungsveranstaltungen sind insbesondere: 

Geschichte, Gesellschaft, Politik, Recht, Pädagogik, Psychologie, Anthropologie, Philoso-
phie, Theologie, Literatur, Kunst, Musik, Medien und Kommunikation, Mathematik, Natur-
wissenschaften, Technik, Heimat- und Länderkunde, Europakunde, Deutsch und Fremd-
sprachen, Musisches Arbeiten, Gesundheits- und Körperpflege, Wirtschaft (Volks- und Be-
triebswirtschaft), Verwaltung, Organisation, Haushaltsführung, Hauswirtschaft, Statistik, 
Datenverarbeitung, Umweltschutz. 

(2) Keine förderungsfähigen Maßnahmen sind insbesondere: 

Autopannen-, Erste Hilfe- und Führerscheinkurse, Sportkurse außer Gymnastik, gesellige 
Veranstaltungen, Nachhilfestunden, Besuche von Film-, Konzert- und Theaterveranstal-
tungen, soweit diese nicht in den Zusammenhang einer intensiven Bildungsveranstaltun-
gen gehören, Veranstaltungen, die gottesdienstlichen und seelsorgerlichen Charakter ha-
ben, mehrtägige Studienreisen sowie Studienfahrten ohne Übernachtung, wenn die einfa-
che Entfernung mehr als 300 km beträgt oder eine fachkundige Leitung fehlt. 

 
3. Abschnitt 

Die Voraussetzungen der Zuschussgewährung 

(§2, §§ 5 bis 8 des Gesetzes) 

 
§ 4 Einrichtungen der Weiterbildung 

(1) Einrichtungen der Weiterbildung führen ihre Veranstaltungen im Bereich einer Gemein-
de oder eine Kreises (örtliche Einrichtungen) oder darüber hinaus (überörtliche Einrichtun-
gen) durch. 

2) Keine Einrichtungen der Weiterbildung im Sinne des Gesetzes sind insbesondere: 
Sportvereine und Sportverbände, Einrichtungen der Jugend- und Sozialhilfe, verwaltungs- 
und betriebsinterne Fortbildungseinrichtungen, Einrichtungen der Kunst- und Musikpflege, 
Einrichtungen der Brauchtums- und Heimatpflege, Massenmedien, Einrichtungen, die ü-
berwiegend der Unterhaltung dienen, Abendgymnasien, Abendrealschulen und Kollegs, 
Schulen und Hochschulen, Einrichtungen, die auf kommerzieller Grundlage arbeiten, der 
Gewinnerzielung dienen oder sonst gewerblich oder in Anlehnung an ein gewerbliches Un-



ternehmen betrieben werden, private Fernlehrinstitute und Einrichtungen, die nur auf Spe-
zialgebieten tätig sind. 

§ 10 Qualifikation des Leiters einer Einrichtung 

Für den Leiter einer Weiterbildungseinrichtung ist in der Regel das abgeschlossene Hoch-
schulstudium Voraussetzung für die Einstellung, wobei keiner wissenschaftlichen Disziplin 
besondere Priorität einzuräumen ist. Das Studium soll durch ein erziehunsgwissenschaftli-
ches Zusatzstudium mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung ergänzt werden. Daneben 
können Personen als Leiter bestellt werden, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen in der Lage sind, die Aufgaben des Leiters einer Weiterbildungseinrich-
tung wahrzunehmen. 
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